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TOP 9:

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung steuerlicher Regelungen an
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Drucksache: 149/14

Mit dem Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 07. Mai 2013 war zum Ende der
17. Legislaturperiode kurzfristig zunächst die steuerliche Gleichbehandlung von
Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern nur für das Einkommensteuerrecht
umgesetzt worden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der verbliebene
Anpassungsbedarf, insbesondere in der Abgabenordnung, dem
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz, dem Bewertungsgesetz, dem Bundes-
kindergeldgesetz, dem Eigenheimzulagegesetz und dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz umgesetzt werden.

Der federführende Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes Stellung zu nehmen.

Der Ausschuss für Frauen und Jugend und der Ausschuss für Familie und
Senioren empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind im Einzelnen aus der Drucksache 149/1/14
ersichtlich.




